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Garantiebedingungen für Dünnschicht-Solarmodule 
der ersol Thin Film GmbH 

 

Die ersol Thin Film GmbH, Erfurt, nachfolgend ETF, übernimmt gegenüber dem 
Enderwerber (Endkunden) für die von ihr hergestellten Dünnschicht-
Solarmodule eine selbständige Garantie zu den nachfolgend aufgeführten 
Bedingungen: 

1. 

ETF garantiert, dass die  Dünnschicht-Solarmodule  

a) im Zeitraum von 12 Jahren nach Erwerb der Module durch den 
Endkunden, spätestens aber 13 Jahre nach Herstellung1 der 
Module mindestens 90 % und 

b) im Zeitraum von 25 Jahren nach Erwerb der Module durch den 
Endkunden, spätestens aber 26 Jahre nach Herstellung der 
Module mindestens 80 % 

der im Datenblatt bzw. der auf dem am jeweiligen Modul befestigten 
Produktetikett ausgewiesenen Minimalleistung erbringen. Die Minimalleistung 
errechnet sich aus der jeweiligen Leistungsklasse in Wp (z.B. 80 Wp) abzüglich 
der angegebenen unteren Sortiertoleranz (z.B. +/- 2,5 Wp, d.h. 80 Wp – 2,5 Wp = 
77,5 Wp). 

 

2. 

Die Garantie wird ausschließlich gegenüber dem Endkunden erklärt. Die 
Garantieerklärung gilt nicht für Zwischenhändler. Endkunden sind all diejenigen 
Erwerber von Dünnschicht-Solarmodulen, die selbige über einen 
Zwischenhändler und nicht unmittelbar von ETF erworben haben. Ein Wechsel in 
der Person des Endkunden schadet der Garantie nicht. 

 

3. 

Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist, dass der Endkunde 
gegenüber ETF diesen Garantieschein nebst Erwerbsquittung im Original vorlegt 
und den Leistungsverlust unter die von ETF garantierte Minimalleistung 
schriftlich nachweist. Die Modulleistungen werden von ETF unter 

                                                 
1 Das Herstellungsdatum kann unter Angabe der Seriennummer bei ETF erfragt werden  
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Standardtestbedingungen gemessen (25°C Modultemperatur, Einstrahlung 1.000 
W/m2 und Spektrum AM 1,5). Der Endkunde muss für den Nachweis der 
Unterschreitung der Minimalleistung die Standardtestbedingungen einhalten.  

 

 

 

ETF behält sich vor, das Unterschreiten der Leistungsgrenze zu überprüfen. Die 
Geltendmachung der Garantie setzt weiter voraus, dass die Dünnschicht-
Solarmodule ordnungsgemäß für den dafür vorgesehenen Zweck verwendet 
wurden und die Module keine, über dem gewöhnlichen Gebrauch liegenden 
Abnutzungserscheinungen oder äußeren Beeinträchtigungen aufweisen und 
keine Beschädigung der Seriennummer und/oder des Produktetiketts vorliegt. 
Weiterhin ist der Montage- und Betriebsanleitung unbedingt Folge zu leisten. Die 
Einhaltung der dort aufgeführten Sicherheits- und Warnhinweise und der auf 
dem Datenblatt angegebenen zulässigen Betriebs- und Montagebedingungen ist 
zwingende Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie. 

4. 

Liegt ein Garantiefall vor, wird ETF nach eigenem Ermessen das Modul/die 
Module gegen ein Modul/neue Module des gleichen Typs austauschen oder den 
Zeitwert des Moduls/der Module ersetzen. Sollte der Typ zum Zeitpunkt des 
Garantiefalls nicht mehr produziert werden, kann ETF dem Kunden ein 
entsprechendes Äquivalent zur Verfügung stellen. In diesem Fall ist ETF 
berechtigt, die Differenz des Bruttowertes des Ersatzmoduls/der Ersatzmodule 
zum Zeitwert des/der auszutauschenden Moduls/Module zu verlangen. 

 

5. 

Die Kosten für Transport und Montage der Dünnschicht-Solarmodule trägt der 
Endkunde. Dies gilt nicht, wenn der Garantiefall innerhalb der ersten 24 Monate 
nach Erwerb der Module durch den Endkunden eintritt und der Endkunde vom 
Verkäufer der Module keinen Ersatz der Transport- und Montagekosten erlangen 
kann. In diesem Fall trägt ETF die Transport- und Montagekosten bis zur Höhe 
des hälftigen Nettowertes der Ersatzmodule. 
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